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§6 

Wasserzähler 

~wvG 
WASSERVERBAND 
GRIESKIRCHEN UND UMGEBUNG 

(1) Das Wasser wird ausschließlich über geeichte Wasserzähler abgegeben. Die 

Wasserzähleranlage wird vom Wasserversorgungsunternehmen beigeste llt und eingebaut. Die 

Wasserzähler ble iben im Eigentum des Wasserversorgungsunternehmen. 

(2) Größe, Art und Anzahl der Wasserzähler werden vom Wasserversorgungsunternehmen 

bestimmt. 

(3) Die Wasserzähleranlage ist entsprechend der Systemskizze des Wasserverband Grieskirchen 

und Umgebung über den Einbau von Wasserzäh leranlagen (Beilage A) herzuste llen. 

(4) Die Ei gentümerin bzw. der Eigentümer des Objektes hat für die Unterbringung der 

Wasserzähleranlage im Einvernehmen mit dem Wasserversorgungsunternehmen einen 

geeigneten frostsicheren und zugänglichen Platz in einem Raum kostenlos zur Verfügung zu 

stellen. Ist kein geeigneter Raum vorhanden (nicht geeignet ist z.B. Öllagerraum, Traforaum, 

Heizräume mit höheren Temperaturen), ist durch die Eigentümerin bzw. dem Eigentümer des 

Objektes auf seine l<osten ein Wasserzählerschacht nach den Angaben des Wasser­

versorgungsunternehmen herzustellen. Die Errichtung, Erhaltung und Erneuerung des 

Wasserzählerschachtes obliegt der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer des Objektes. Der 

Wasserzähler ist von der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer des Objektes gegen 

Beschädigungen, Verschmutzungen, Frost und andere schäd liche Einwirkungen zu schützen. 

(5) Der Wasserzähler muss ohne Erschwernis abgelesen und ausgewechselt werden können. Der 

Einbau der Wasserzähleranlage in objektinnenliegenden Schächten und in Mauernischen ist 

nicht gestattet. 

(6) Wird vom/von der Wasserabnehmer/Wasserabnehmerin die Messgenauigkeit angezweifelt, so 

wird der Wasserzähler über Antrag einer Überprüfung durch eine dafür beglaubigte Stelle 

zugeführt. 

(7) Die Entfernung oder Beschädigung der auf dem Wasserzähler angebrachten Plomben ist 

verboten . Jede Beschädigung von Plomben ist dem Wasserversorgungsunternehmen 

unverzüglich mitzuteilen. 

§7 

Beschränkung des Wasserbezugs 

(1) Wenn es öffentliche Interessen erfordern, kann das Wasserversorgungsunternehmen den 

Wasserbezug im erforderlichen Umfang beschränken. 
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(2) Im öffentlichen Interesse liegt eine Beschränkung des Wasserbezugs, wenn etwa 

a) wegen Wassermangels auf andere Weise der notwendige Wasserbedarf der an die 

Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 

befriedigt werden könnte; In diesem Zusammenhang ist das 

Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, zur Koordinierung von Poolbefüllungen und 

dergleichen Zonenpläne oder ähnliches zu erarbeiten, die für diese Zwecke die 

Wasserentnahme reglementieren; 

b) solche Schäden an der Wasserversorgungsanlage auft reten, die eine Beschränkung des 

Wasserbezuges erforderlich machen; 

c) Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage oder andere Arbeiten im Bereich dieser Anlage 

eine vorübergehende Beschränkung des Wasserbezugs notwendig machen; 

d) sie im Zuge einer Brandbekämpfung erforderlich wird. 

(3) Während einer Brandbekämpfung, die eine Wasserentnahme aus der Anlage erforderlich 

macht, ist der Wasserbezug für andere Zwecke auf das unumgängliche Mindestmaß zu 

beschränken. 

(4) Sollte das Wasserversorgungsunternehmen durch höhere Gewalt, andere unabwendbare 

Ereignisse zur Abwendung von Gefahren oder zur Durchführung betriebsnotwendiger Arbeiten 

ganz oder teilweise an der Wassergewinnung oder -fortleitung gehindert oder durch 

behördliche Anordnungen dazu gezwungen sein, ruht die Versorgung bis zur Beseitigung dieser 

Hindernisse . 

(5) Die Einstellung der Wasserversorgung ist unverzüglich aufzuheben, sobald der für die 

Reduktion oder Einstellung der Wasserversorgung zutreffende Grund bzw. Gründe weggefallen 

ist/sind. 

§ 8 

Pflichten der Eigentümerin und des Eigentümers des Objektes 

bzw. des Abnehmers und der Abnehmerin 

(1) Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Objektes ist verpflichtet, die Verbrauchs­

leitung/Verbrauchanlage so instandzuhalten, dass sie jederzeit der ÖNORM 

B 2531 entspricht. Auftretende Schäden sind umgehend zu beheben . 

(2) Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Objektes hat Schäden, die eine vorübergehende 

Sperrung der Wasserzufuhr erforderlich machen (z .B. Rohrbruch), dem 

Wasserversorgu ngsu nterneh men unverzüglich anzuzeigen. 
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(3) Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Objektes ist verpflichtet, die Anschlussleitung, den 

Wasserzähler und die Verbrauchsleitung jederzeit, außer zur Unzeit, durch Organe der 

Gemeinde bzw. des Wasserversorgungsunternehmens überprüfen zu lassen. Die 

Instandhaltung bzw. der Austausch der Anschlussleitung und des Wasserzählers ist jederzeit, 

außer zur Unzeit, zu dulden. 

(4) Änderungen im Eigentum des angeschlossenen Grundstückes bzw. Objektes hat die neue 

Eigentümerin bzw. der neue Eigentümer der Gemeinde und dem Wasser-

versorgungsunternehmen anzuzeigen. 

(5) Die Anbringung von Hinweisschildern für Armaturen, Hydranten, Versorgungs- und 

Anschlussleitungen auf Anlagen, Zäunen und Objekten ist von der Eigentümerin bzw. vom 

Eigentümer des Objektes unentgeltlich zu dulden. 

(6) Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstück des/der Wasserabnehmers/Wasser­

abnehmerin liegt, hat er/sie die Obsorge für diesen Teil zu übernehmen, er/s ie ist verpflichtet, 

a) die Anschlussleitung vor jeder Beschädigung, insbesondere vor Frost zu schützen; 

b) die Anschlussleitung leicht zugänglich zu halten; 

c) keiner lei schädigende Einwirkungen auf die Anschlussleitungen vorzunehmen oder 

zuzulassen; 

d) jeden erkennbaren Schaden oder jeden Wasseraustritt sofort dem Wasser­

versorgungsunternehmen zu melden; 

e) die Anschlussleitung nicht für die Erdung elektrischer Geräte und Anlagen der Objekte zu 

verwenden. 

(7) Der/die Wasserabnehmer/Wasserabnehmerin hat dafür zu sorgen, dass Niveau­

veränderungen, Überbauungen und Pflanzungen von Bäu me n und Sträuchern im Bereich von 

1 Meter beiderseits der Anschlussleitung unterbleiben. Ebenso ist der/die 

Wasserabnehmer/Wasserabnehmerin verpflichtet, die Ver legung anderer Leitungseinbauten 

in der Trasse der Anschlussleitung zu verhindern . 

§9 

Hydranten 

(1) Die an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossenen Hydranten dienen in erster 

Linie Feuerlöschzwecken. Bei Entnahmen aus Hydranten für Feuerwehrübungen und sonstige 

öffentliche Zwecke z.B.: Straßenreinigung, Kanalspü lung usw., ist mit dem 

Wasserversorgungsunternehmen, das Einvernehmen herzustellen. Dabei wird mit der 

Gebietskörperschaft bzw. dem/der Wasserabnehmer/Wasserabnehmerin festgelegt, welche 
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Hydranten benützt werden dürfen und wie die entnommene Wassermenge ermittelt wird. Für 

die Bedienung der Hydranten dürfen nur unterwiesene Personen eingesetzt werden . 

(2) Die Wasserabgabe aus Hydranten für sonstige Zwecke z.B. Bauführungen, Veranstaltungen 

usw. erfolgt ausschließlich nach vorheriger Zustimmung des Wasserversorgungs­

unternehmens, insbesondere zu nachstehenden Bedingungen: 

a) Die Wasserabgabe erfolgt ausschließlich über geeichte Wasserzähler; 

b) Die Entnahmeeinrichtung (z .B. Standrohr, Systemtrenner, Wasserzähler, Absperrventil) 

wird vom Wasserversorgungsunternehmen gegen eine Benützungsgebühr zur Verfügung 

c) 

geste llt; ~--- ,-.-.,, 
.. J - ')- '•, 

Entnahme und· Dauer der Entnat,me werden durch das Wasserversorgungsunternehmen 
~ .... \ 

festgelegt; \ 

d) Der Einbau d~r E!ltnah~eeinrichtung, die Instandsetzung und die Außerbetriebnahme 

erfolgen gegen \ Verrechn,ung ausschließlich durch Organe des Wasser-
, I' '- • 

versorgungsurite-r~enmerfs. Fü r' die Bedienung der Hydranten dürfen nur unterwiesene 
l .._ . _.,-

Personen eingesetzt \A/er·deh; 

e) Die Entnahmeeinrichtung und der Hydrant sind vom/der Wasserabnehmer/Wasser­

abnehmerin gegen Frost zu schützen; 

f) Für alle durch die Benützung verursachten Schäden an der Entnahmeeinrichtung, 

Hydranten oder an Dritten haftet der/die Wasserabnehmer/Wasserabnehmerin. Schäden 

sind sofort dem Wasserversorgungsunternehmen zu melden; 

g) Die Bewilligung zur Entnahme von Wasser aus Hydranten ist bei der Entnahmestelle bereit 

zu halten. 

(3) Hydranten sind immer frei zugänglich zu halten. 

§ 10 

Strafbestimmungen 

Übertreten dieser Wasserleitungsordnung werden nach§ 13 Z. 3 des Oö. Wasserverordnungsgesetzes 

2015 bestraft. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

Die Wasserle itungsordnung t ritt mit 01.01.2024 in Kraft. 

~wvG 
WASSERVERBAND 
GRIESKIRCHEN UND UMGEBUNG 

Gleichzeitig tritt die Wasserleitungsordnung vom 03.05 .2004 außer Kraft. 

,n ermeisterin: 

-(/) . 
* ! ' ' ,' 

·st 
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EG 

11. Detail Ke ller 

Maue rwerksd u rchfü h ru n 
RDS ON 100 oder gleichwertig 

Privatgrund 

Leerrohr PVC ON 100 

l!l l C, 

il 
C 
::, 

0 

Bögen mit 15° Stücken ausführen 
Abstand zu Lichtschächten mind. 120 cm 
Warnband 50 cm unter GOK 

öffentl. Straße 
___ ____ Warnband 
Sandbetlu ng umliegend 
mind. 20cm 

_ 0,5 m-----ll 

Anbohrung vertika l mit Sperrsehelle 
Horizontal nur bei Rohrdeckung VL ~ 120 cm 

Haus ohne Keller 

Leerrohr mind. 
1 O cm über FOK 
+ Dichteinsatz 

Bogen 15° -
Te ilstücke 

Schacht 
Provisorium 

Detail Keller 
Grundriss 

/ / 
/ 

/ 
/ 

-----tx: 

Standardmaße: 

i 
~ 
2 
0 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Q) 
N 
C 

~ 
Ol 
-c 
C 

2 
(9 

öffentl. Straße 

Warnband 
S andbetluriguni1iege""n"cr 
mind. 20cm 

Anbohrung vertika l mit Sperrsehelle 
Horizontal nur bei Rohrdeckung VL s 120 cm 

Leerrohr PVC ON 100 
Bögen mit 15° Stücken ausführen 
Abstand zu Lichtschächten mind. 120 cm 
Warnband 50 cm unter GOK 

C . 
• § 
"C :(0 
C .C 

~ :i 
.c ~ 
0 O 
IY m 

Mauerwerksdurchführung 
ROS ON 100 oder gleichwertig 

_ 0,5 m-----ll 

Straßenka e Selflevel 

öffentl. Straße 

SandbeTtüngÜniITeQend 
mind. 20 cm 

- 0,5 m-----ll 

Leerrohr PVC DN 100 
Bögen mit 15° Stücken ausführen 
Abstand zu Lichtschächten mind. 120 cm 

Anbohrung vertika l mit Sperrsehelle 
Horizontal nur bei Rohrdeckung VL S 120 cm 

Mindestabstände zu anderen Leitungen: 
60 cm Gas 
60cm Strom 
60 cm Kana l 
60 cm Fernmeldeleitungen 

100 cm Fernwärme 
100 cm Erdkollektor 

/ 
/ Die im Plan dargestellten Einbauten geben keinen Aufschluss über Art , Anzahl und 

Lagerichtigkeit der Leit ungen und dienen nur zur Information, nicht jedoch als Arbeitsgrundlage für 
Grabungsarbeiten. 

Achsabstand der Rohrleitung zur Wand beträgt 9 cm 
Mindestabstand zum fertigen Fußboden beträgt 80 • 120 cm 

7 
/ / Lichtschacht 1 

1 Vor Grabungsbeginn sind definitiv Angaben, sowie we itere Unterweisungen von den vorliegenden 
Leitungsträgern einzuholen. Im Bereich der Einbauten darf nur händisch gegraben werden. 

geprüft: AW 06.11 .2023 gezeichnet: MW 05.11.2023 
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